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Stellungnahme I22 zu B-Plan Kleiner-Grasbrook 1 

 

Für das Plangebiet wird aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der angrenzenden Verkehrsflächen (Kfz, 

Schiffe und Bahn) und der bestehenden Vorbelastung (industrielle Emissionen, hier insbesondere der Arubis) 

die Erstellung eines Luftschadstoffgutachten für die Schadstoffe NO2, PM10, PM2,5 SO2 und 

Staubinhaltsstoffe Pb, As, Cd, Ni, BaP unter Berücksichtigung der geplanten Bebauungsstruktur und 

Beachtung der erfolgten Vorbelastungsmessungen dringend empfohlen. Als Grundlage der verkehrlichen 

Emissionen empfehlen wir aktuelle verkehrliche Untersuchungen. 

Bei der Erstellung des Luftschadstoffgutachtens ist eine Abstimmung mit I22 empfohlen. 

 

 


